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ABSCHRIFT DER SATZUNG 
DER WIRECARD AG (STAND JUNI 2018) 

 §1 
Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: Wirecard AG 
(2) Sitz der Gesellschaft ist Aschheim bei München. 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
 §2 

Gegenstand des Unternehmens 
 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Betrieb und die Vermarktung 
von Informationsdienstleistungen (insbesondere unter Nutzung von elektronischen 
Medien). Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Entwicklung, Konzipierung 
und Realisierung von technischen Anwendungen, Dienstleistungen und 
Projektvorhaben im Bereich Zahlungssysteme sowie alle damit im Zusammenhang 
stehenden Geschäfte, einschließlich des Erwerbs und der Vergabe von Lizenzen im 
Finanzdienstleistungsbereich. Die Gesellschaft kann sich auch auf einen Teil der 
vorstehend genannten Tätigkeiten beschränken. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit den in 
Absatz 1 genannten Tätigkeitsfeldern zusammenhängen oder ihnen unmittelbar oder 
mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen 
und Betriebsstätten errichten, Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen 
beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz 
oder teilweise auf die in Absatz 1 genannten Tätigkeitsfelder erstrecken. Sie kann 
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, strukturell verändern, unter einheitlicher 
Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken, 
Beteiligungen veräußern sowie Unternehmens- und Kooperationsverträge jeder Art 
abschließen. Sie kann ferner ihren Betrieb (auch von ihr gehaltene Beteiligungen) 
ganz oder teilweise durch verbundene Unternehmen führen lassen oder auf solche 
übertragen oder auslagern und sich auf die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding 
beschränken. 

  



 

 

      §3 
Bekanntmachungen 

 
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im elektronischen Bundesanzeiger 
veröffentlicht. 

 
      §4 

Grundkapital 
 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 123.565.586,00 und ist in 123.565.586 
Stückaktien eingeteilt. Die Aktien lauten auf den Inhaber. 

(2) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 17. Juni 2020 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 30.000.000,00 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich sogenannter gemischter 
Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu 30.000.000 neuen, auf  den Inhaber 
lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015) und dabei einen vom 
Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung, auch rückwirkend auf ein 
bereits abgelaufenes  Geschäftsjahr, soweit über den Gewinn dieses abgelaufenen 
Geschäftsjahres noch kein Beschluss gefasst wurde, zu bestimmen. Den Aktionären 
ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von 
einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der  
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht). 
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

 
• zur Vermeidung von Spitzenbeträgen; 

 
• bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der unter 

Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen 
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4   AktG ausgegebenen 
neuen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten und zwar 
weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in 



 

unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. 
auszugeben  sind; 

• bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Zweck des 
Erwerbs eines Unternehmens, von Unternehmensteilen, einer Beteiligung an 
einem Unternehmen, zum Erwerb von Forderungen oder sonstigen wesentlichen 
Vermögensgegenständen; 

• um den Inhabern von Optionsscheinen bzw. Wandel- oder Optionsanleihen ein 
Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung eines 
Wandlungs- oder Optionsrechts oder in Erfüllung einer Wandlungspflicht als 
Aktionär zustehen würde; sowie 

• bei einer Kapitalerhöhung zur Ausgabe von Belegschaftsaktien gemäß § 204 Abs. 
3 AktG, wenn der Ausgabebetrag der unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen neuen Aktien den Börsenpreis nicht mehr als um höchstens 30 % 
unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen neuen 
Aktien insgesamt 3 % des Grundkapitals nicht überschreiten und zwar weder zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf die vorgenannte 3 %-Grenze werden alle Aktien angerechnet, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts  der Aktionäre  als Belegschaftsaktien an 
Arbeitnehmer der Gesellschaft und Mitglieder der Geschäftsführungen und 
Arbeitnehmer der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen zu einem Preis 
ausgegeben  werden, der unterhalb des Börsenpreises liegt. Die 3 %-Grenze 
findet keine Anwendung, wenn der Börsenpreis hierbei nicht wesentlich im Sinne 
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschritten wird; 

• die Gesamtzahl der unter Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund einer dieser 
Ermächtigungen auszugebenden und ausgegebenen Aktien darf 20 % des 
Grundkapitals weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung überschreiten;  dabei  sind Aktien anzurechnen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen 
unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. 
auszugeben sind. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt 
der Aktienrechte, die Bedingungen der Aktienausgabe einschließlich des 
Ausgabebetrags, festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der 



 

Satzung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Kapitalerhöhung aus 
genehmigtem Kapital zu ändern. 

 
(3) Das Grundkapital der Gesellschaft ist bis zu EUR 614.138,25 bedingt erhöht durch 

die ein-  oder  mehrmalige Ausgabe von bis zu EUR 614.138,25 Stückaktien mit 
Gewinnberechtigung ab Beginn des im Jahre der Ausgabe laufenden Geschäftsjahres 
(Bedingtes Kapital 2004), Die bedingte Kapitalerhöhung  dient der Gewährung von 
Wandelschuldverschreibungen an Mitglieder des Vorstands, Berater, an Mitarbeiter 
der Gesellschaft sowie Mitarbeiter verbundener Unternehmen auf Grund des 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 15. Juli 2004. Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der 
Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft aufgrund des Beschlusses 
der Hauptversammlung vom 15. Juli 2004 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- 
bzw. Bezugsrechten Gebrauch machen, Die neuen Aktien nehmen von Beginn des 
Geschäftsjahres an am Gewinn teil, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. 
Bezugsrechten entstehen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
zu bestimmen. 

 
(4) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 12.356.558,00 durch Ausgabe von bis zu 

12.356.558 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die 
Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die gemäß der von der 
Hauptversammlung vom 16. Juni 2016 unter Tagesordnungspunkt 10 lit.  b)  
beschlossenen Ermächtigung von der Wirecard AG oder einem mit ihr im Sinne der 
§§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen begeben werden. Die Ausgabe der neuen 
Aktien darf nur zu einem Wandlungs- bzw. Optionspreis erfolgen, welcher die 
Vorgaben der von der Hauptversammlung vom 16. Juni 2016 unter 
Tagesordnungspunkt 10 lit. b) beschlossenen Ermächtigung 2016 entspricht. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von den 
Wandlungs-  bzw.  Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder Wandlungs- bzw. 
Optionspflichten erfüllt werden oder Andienungen von Aktien erfolgen und soweit 
nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. 

Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres am Gewinn teil, für das 
im Zeitpunkt ihrer Entstehung durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten 
oder durch Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung  des  Bilanzgewinns gefasst worden ist. 



 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren  
Einzelheiten  der Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 1 und Abs. 4 der Satzung 
entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2016 anzupassen 
sowie alle sonstigen, damit im Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung 
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der 
Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen nach 
Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung   des 
Bedingten Kapitals 2016 nach Ablauf sämtlicher Wandlungs- und Optionsfristen. 

 
 

         § 5 
Aktien 

 
(1) Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und 

Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. 

(2) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, sofern 
nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an 
der die Aktie zugelassen ist. Es können Sammelurkunden ausgestellt werden. 

 
         § 6 

Andere Wertpapiere 
 
Form und Inhalt der Urkunden von Wandelschuldverschreibung, Schuldverschreibungen, 
Optionsanleihen und Optionsscheine, die von der Gesellschaft ausgegeben werden, 
sowie der entsprechenden Zins-, Berechtigungs- und Erneuerungsscheine setzt der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Der Anspruch der Einzelverbriefung ist 
ausgeschlossen. 

  



 

 
 

II. VORSTAND 
 

§ 7 
Zusammensetzung, Geschäftsordnung und Beschlussfassung 

 
(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Auch bei einem 

Grundkapital der Gesellschaft  von mehr als € 3.000.000 kann der Vorstand aus einer 
Person bestehen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstandes und bestimmt ihre Zahl nach 
Abs. 1.  Der  Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstandes sowie einen 
stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. 

(3) Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmmehrheit der an der 
Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstandes gefasst; bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
 

 § 8 
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

 
(1) Die Mitglieder des Vorstandes haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe 

der Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand, des 
Geschäftsverteilungsplans sowie des jeweiligen Dienstvertrages zu führen. 

(2) Ist nur ein Mitglied des Vorstandes bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. 
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in 
Gemeinschaft mii einem Prokuristen vertreten. 

(3) Der Aufsichtsrat kann die Vertretung abweichend regeln, insbesondere Mitgliedern 
des Vorstandes Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Der Aufsichtsrat kann weiter 
allgemein oder für den Einzelfall  bestimmen, dass einzelne oder alle 
Vorstandmitglieder berechtigt sind, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als 
Vertreter eines Dritten zu vertreten; § 112 AktG bleibt unberührt. 

(4) Der Aufsichtsrat ordnet durch Beschluss oder in der Geschäftsordnung für den 
Vorstand an, welche Arten von Geschäften seiner Zustimmung bedürfen. 

 



 

III. DER AUFSICHTSRAT 
 

§ 9 
Zusammensetzung und Amtsdauer 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 

(2) Die Bestellung des Aufsichtsrats erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über   die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
Beginn der Amtszeit beschließt, Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl 
erfolgt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist möglich. 

(3) Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder 
mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Sie 
werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des 
Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt 
wurden, vor Ablauf der Amtszeit, aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein 
Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in einer 
folgenden Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalles eine Neuwahl für den 
Ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung dieser Hauptversammlung, andernfalls 
mit Ablauf der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen. 

(4) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausgeschiedenen Mitglieds gewählt, so 
besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds fort. 
Soll die Nachwahl für ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrats das 
Ausscheiden eines nachgerückten Ersatzmitglieds bewirken, bedarf der Beschluss 
über die Nachwahl einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 

(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten niederlegen. Die Niederlegung muss durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats erfolgen. 
Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt. 

 
§10 

Vorsitzender und Stellvertreter 
 

(1) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte einen 
oder mehrere Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer der Gewählten oder 
einen kürzeren vom Aufsichtsrat bestimmten Zeitraum. Unter mehreren Stellvertretern 
gilt die bei ihrer Wahl bestimmte Reihenfolge. 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, 



 

so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des 
Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 
§ 11 

Sitzungen des Aufsichtsrats 
 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit 
einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen, Bei der Berechnung der Frist werden 
der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In 
dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist angemessen verkürzen und 
mündlich, fernmündlich, schriftlich mittels elektronischer Medien (z.B. E-Mail) 
einberufen. 

(2) Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist die Tagesordnung nicht 
ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen werden, wenn 
kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. 

 
§ 12 

Beschlüsse des Aufsichtsrats 
 
(1) Beschlüsse. des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Außerhalb 

von Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats schriftlich, 
fernschriftlich oder fernmündlich Entschlussfassungen oder Beschlüsse durch 
elektronische Medien erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer 
vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist widerspricht. Über solche 
Beschlüsse wird vom Vorsitzenden unverzüglich eine schriftliche Niederschrift erteilt 
und allen Mitgliedern zugeleitet. Für Abstimmungen außerhalb von Sitzungen gelten 
die nachstehenden Bestimmungen entsprechend. 

(2) Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der 
Abstimmung der Stimme enthält. 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas 
anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei 
gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Wahlen genügt die verhältnismäßige 
Mehrheit. Bel Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
den Ausschlag; dies gilt auch bei Wahlen, 

(4) Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur 
Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen 
abzugeben. 



 

(5) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften 
anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder bei Abstimmungen außerhalb 
von Sitzungen vorn Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen sind. 

 
§ 13 

Geschäftsordnung 
 
Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung 
selbst fest. 

 
§ 14 

Vergütung 
 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer 
Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von EUR 120.000,00. 
Der Vorsitzende erhält das Doppelte und der stellvertretende Vorsitzende erhält das 
Eineinhalbfache dieses Betrags. 

(2) Die Vergütungen gemäß vorstehendem Absatz 1 sind zahlbar in vier gleichen Raten, 
jeweils fällig nach Ablauf eines Kalenderquartals. Aufsichtsratsmitglieder, die nicht 
während eines vollen Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören bzw. die Position 
des Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
innehaben, erhalten die Vergütung zeitanteilig unter Aufrundung auf volle Monate. 

(3) Zusätzlich erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für die Teilnahme an jeder 
Präsenzsitzung des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.250,00 pro 
Sitzungstag, zahlbar nach Ablauf des Kalenderquartals, in dem die entsprechenden 
Sitzungen stattgefunden haben. 

(4) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die durch die Ausübung ihres 
Amtes entstehenden Auslagen einschließlich einer auf die Vergütung und den 
Auslagenersatz zu entrichtenden Umsatzsteuer. Außerdem werden etwaige nach 
ausländischen Gesetzen für die Aufsichtsratstätigkeit entstehende 
Arbeitgeberbeiträge für Sozialversicherungen bezahlt oder dem Aufsichtsratsmitglied 
erstattet. 

(5) Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine 
Vermögensschadens- Haftpflichtversicherung (D&O Versicherung) zu marktüblichen 
und angemessenen Konditionen abschließen, welche die gesetzliche Haftpflicht aus 
der Aufsichtsratstätigkeit abdeckt. 

  



 

 

§ 15 
Satzungsänderungen 

 
Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen zu 
beschließen. 

 
 

IV. DIE HAUPTVERSAMMLUNG 
 

§ 16 
Ort und Einberufung 

 
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder nach Wahl des 

einberufenden Organs am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse oder in der näheren 
Umgebung eines dieser Orte statt. Der Ort wird in   der Einberufung bestimmt. 

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich 
vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. Die Hauptversammlung 
ist mindestens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung einzuberufen, Die 
Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist nach 
§ 17 Absatz 1 der Satzung. Der Tag der Hauptversammlung und der Einberufung 
sind bei der Berechnung der Einberufungsfrist nicht mitzurechnen. 

(3) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und  Aufsichtsrat  über  
die Gewinnverwendung und — soweit erforderlich — über die Feststellung des 
Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der 
ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt. 

(4) Die Übermittlung der Einberufungsmitteilungen durch die Kreditinstitute an die 
Aktionäre ist gemäß § 128 Absatz 1 Satz 2 AktG auf den elektronischen Versand 
beschränkt. 

 
 

§ 17 
Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
nur diejenigen  Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet haben. Die 
Anmeldung muss der Gesellschaft unter  der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 
Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag des 



 

Zugangs ist nicht mitzurechnen. Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in 
deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

(2) Die Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen 
in Textform erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut 
nachzuweisen, Dieser Nachweis kann in deutscher oder englischer Spräche erfolgen, 
hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu 
beziehen und muss der Gesellschaft unter der in  der  Einberufung  hierfür mitgeteilten 
Adresse spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung zugehen. Die 
Gesellschaft ist berechtigt, im Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit oder Echtheit des 
Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser 
Nachweis nicht oder nicht in zugehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den 
Aktionär zurückweisen. 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der  Hauptversammlung  
auch  ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen 
und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 
Kommunikation ausüben  können, Der Vorstand  ist auch ermächtigt, Bestimmungen 
zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung  nach Satz 1 
zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt 
gemacht. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, ohne an der 
Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer 
Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, 
Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der 
Hauptversammlung bekannt gemacht. 

(5) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und 
Tonübertragung der Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden 
Weise zuzulassen. 

 
 

§ 18 
Stimmrecht 

 
(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Einzelheiten für die Erteilung 
dieser Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft 
werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht, in der auch 



 

eine Erleichterung bestimmt werden kann. § 135 Aktiengesetz bleibt unberührt. 

(3) Die Gesellschaft kann in der Einladung Stimmrechtsvertreter benennen, die 
schriftlich, per Fax oder durch elektronische Übermittlung zur Ausübung des 
Stimmrechts bevollmächtigt werden können. Die Einzelheiten für die Erteilung dieser 
Vollmacht werden zusammen mit der Einladung der Hauptversammlung in den 
Gesellschaftsblättern bekannt gemacht. 

 
§ 19 

Vorsitz der Hauptversammlung 
 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder 
ein anderes durch den Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied der 
Aktionäre. Übernimmt kein Aufsichtsratsmitglied  den Vorsitz, so eröffnet der zur 
Beurkundung zugezogene Notar die Hauptversammlung und  lässt den  Leiter der 
Versammlung durch diese wählen. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in der die 
Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Form der Abstimmung. 

Er kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; 
er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des Versammlungsablaufs, der 
Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Rede- oder 
Freigabebeitrags angemessen festsetzen. 

 
§ 20 

Beschlussfassung 
 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, sofern nicht zwingende gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, 
sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt und 
sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, mit der einfachen 
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. 
Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe. 

(2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht 
erreicht, so findet eine  engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden 
höchsten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei der engeren Wahl entscheidet die 
höchste Stimmzahl, bei Stimmengleichheit das durch den Vorsitzenden zu ziehende 
Los. 

 



 

§ 21 
Niederschrift über die Hauptversammlung 

 

Die Niederschrift hat für die Aktionäre sowohl untereinander als auch in Beziehung 
auf ihre Vertreter volle Beweiskraft. 

 
 

VII. JAHRESABSCHLUSS 
 

§ 22 
Jahresabschluss 

 
(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss (Bilanz 

nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht aufzustellen 
und dem vom Aufsichtsrat mit  der Prüfung beauftragten Abschlussprüfer vorzulegen. 

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstands und den 
Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis 
seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen 
Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem 
Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist 
dieser festgestellt. 

(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die 
ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht 
des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die 
Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäftsräumen 
der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. 

(4) tellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, können sie Beträge bis 
zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind 
darüber hinaus ermächtigt, Beträge   bis zu einem weiteren Viertel des 
Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, soweit die anderen 
Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach 
der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden. 

  



 

 
§ 23 

Gewinnverwendung 
 

Für die Gewinnverwendung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. In einem 
Kapitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnverteilung neuer Aktien abweichend von § 
60 Abs. 2 Satz 3 des Aktiengesetzes festgesetzt werden. 

 

VIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

§24 
Gründungsaufwand 

 
Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung zusammenhängenden Kosten (Notar, 
Handelsregister, Berater, etc.) bis zu einem Betrag von € 2.500,00. 
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